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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
44-642- R-P 2/R-P 5 
 
Wasserrecht; 
Erörterungstermin bezüglich des Verfahrens zur Ausweisung eines Wasser-
schutzgebietes für die Brunnen I (Grundstück Fl.-Nr. 212/1, Gemarkung Neulo-
he) und Brunnen II (Grundstück Fl.-Nr. 193/1, Gemarkung Neulohe) zum Antrag 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Jachenhausener Gruppe 
 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Jachenhausener Gruppe hat mit 
Schreiben vom 15.01.2014 die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens zur 
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für die Brunnen I (Grundstück Fl.-Nr. 
212/1, Gemarkung Neulohe) und Brunnen II (Grundstück Fl.-Nr. 193/1, Gemarkung 
Neulohe) beantragt. Die Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des 
Vorhabens ergeben, lagen vom 21.04.2015 bis 20.05.2015 beim Markt Painten, beim 
Landratsamt Regensburg und beim Landratsamt Kelheim sowie im Zeitraum vom 
02.02.2016 bis 01.03.2016 bei der Stadt Hemau, öffentlich aus. Während der Ein-
wendungsfrist wurden Einwendungen erhoben. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in einem Erörterungstermin am  
 

Dienstag, den 30.01.2018, Beginn 9:00 Uhr, 
 

im Landratsamt Kelheim, im Großen Sitzungssaal EG.56, Donaupark 12, 93309 Kel-
heim mit dem Antragsteller, den beteiligten Behörden, den Betroffenen sowie mit den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, mündlich erörtert. Sollten nicht alle 
Einwendungen bis spätestens 30.01.2018, 18.00 Uhr erörtert worden sein, wird der 
Erörterungstermin am 31.01.2018 um 9.00 Uhr – am selben Ort – fortgesetzt. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zugelassen sind die Einwender, die Be-
troffenen, die Vertreter der Antragstellerin und der beteiligten Behörden. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt 
werden kann. 
 
Durch die Teilnahme an der Erörterung entstehende Aufwendungen werden nicht 
erstattet. 
 
 
Kelheim, 22.11.2017 
Landratsamt 
 
 
 
 
Post 
Regierungsrat 
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Bekanntmachung des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
 
Unternehmensverfahren Hienheim 
Stadt Neustadt a.d.Donau, Landkreis Kelheim  
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
Bekanntmachung und Ladung 
Die Teilnehmergemeinschaft Hienheim hat den Flurbereinigungsplan erstellt. 
Der Flurbereinigungsplan fasst die Ergebnisse des Verfahrens zusammen.  
Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden folgende Bestandteile des Flur-
bereinigungsplanes ausgelegt. 
− Vorstandsbeschluss zum Flurbereinigungsplan 
− Textteil zum Flurbereinigungsplan 
− Gebietskarte 
− Abfindungskarte 
− Flurbuch (Einlage) 
− Flurbuch (neu) 
Nur zur Einsichtnahme durch Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse nach-
weisen (z. B. Eigentümer, Hypothekengläubiger) werden folgende Bestandteile 
des Flurbereinigungsplanes ausgelegt: 
− Bestandsblatt (Einlage) 
− Auszug aus dem Flurbereinigungsplan (Eigentümernachweis, Forderungsnach-

weis, Abfindungsnachweis) 
− Belastungsnachweis 
 
Die Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan wurden den Teilnehmern bereits über-
sandt. 
 
Die oben angegebenen Bestandteile des Flurbereinigungsplanes werden in der Ver-
waltung der Stadt Neustadt a.d.Donau, Stadtplatz 1, 93333 Neustadt, vom 
15.12.2017 mit 29.12.2017 während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten niedergelegt. 
Die Abfindungskarte kann zusätzlich innerhalb von drei Monaten ab dem ersten Tag 
der Niederlegung auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Niederbayern unter dem Link „Flurbereinigungsplan“ eingesehen werden 
(http://www.landentwicklung.bayern.de/niederbayern/132623/). 
Nach der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes, und zwar am 

 
Mittwoch, 10.01.2018 

von 09:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Feuerwehrhaus Hienheim, Hadrianstraße 20, 

93333 Neustadt an der Donau 
 

wird ein Anhörungstermin abgehalten. Zu diesem Termin wird hiermit geladen. 
Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder Auskünfte über den be-
kannt gegebenen Flurbereinigungsplan gewünscht werden. 
Unternehmensbedingte Nachteile nach § 88 Nrn. 4 und 5 FlurbG sind nicht gegeben. 
Die Feststellungen zu unternehmensbedingten Nachteilen nach § 88 Nrn. 4 und 
5 FlurbG sind nur in den bereits zugestellten Auszügen nachgewiesen.  
Anträge zur Ermittlung und Festsetzung von Geldabfindungen für Obstbäume und 
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andere Holzpflanzen (§ 50 FlurbG) sowie von Geldausgleichen oder Ausgleichen 
anderer Art für vorübergehende Unterschiede zwischen dem Wert der alten Grund-
stücke und dem Wert der Landabfindungen und für andere vorübergehende Nachtei-
le (§ 51 FlurbG) sind spätestens bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich 
beim Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Hienheim am Amt 
für Ländliche Entwicklung Niederbayern, Dr.-Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar 
(Postanschrift: Postfach 69, 94401 Landau a.d.Isar), oder beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Niederbayern, Dr.-Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar (Postanschrift: 
Postfach 69, 94401 Landau a.d.Isar), zu stellen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag 
des Anhörungstermins schriftlich bei der Teilnehmergemeinschaft Hienheim am Amt 
für Ländliche Entwicklung Niederbayern, Dr.-Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar 
(Postanschrift: Postfach 69, 94401 Landau a.d.Isar), oder durch Einlegung beim Amt 
für Ländliche Entwicklung Niederbayern, Dr.-Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar 
(Postanschrift: Postfach 69, 94401 Landau a.d.Isar), Widerspruch erhoben werden. 
Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz versehenen Dokuments unter der Adresse 
 

poststelle@ale-nb.bayern.de 
 
eingelegt werden. Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von einem Jahr 
sachlich nicht entschieden worden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof in München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 80539 München - Briefanschrift: 
Postfach 34 01 48, 80098 München) schriftlich erhoben werden. Die Klage kann in 
diesem Fall nur bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit Ablauf der Jahresfrist 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Teilnehmergemein-
schaft) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen Antrag 
enthalten, der nach Art, Umfang und Höhe nicht bestimmt zu sein braucht. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

− Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen können dem Internetauftritt des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
ter www.stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 
 

− Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München nach 
Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

Wegen der Höhe der im Abfindungsnachweis nachgewiesenen Geldentschädigung 
nach § 88 Nrn. 4 und 5 FlurbG steht nur der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerich-
ten offen. Der Anspruch auf Geldentschädigung für die vom Teilnehmer aufgebrachte 
Fläche (§ 88 Nr. 4 FlurbG) kann gerichtlich erst geltend gemacht werden, wenn die 
Landabfindungen aller Teilnehmer unanfechtbar feststehen. Die Klagefrist beginnt 
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erst mit dem Zeitpunkt, an dem das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
dem Entschädigungsberechtigten mitgeteilt hat, dass die Landabfindungen aller Teil-
nehmer unanfechtbar sind. 
 
Landau a.d.Isar, 20.11.2017 
 
 
Herbert Baumgartner 
 
 
 

Bekanntmachungen der Städte, Märkte und Gemeinden 
 
 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten 
und ähnlichen Veranstaltungen in Kelheim im Jahr 2018. 
 
Aufgrund § 14 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBI. I S. 744), zuletzt geän-
dert durch Art. 430 der Zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBI. 1 S. 1474), i. V. m. § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit 
zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung - DelV) vom 28. Janu-
ar 2014 (GVBI. S. 22), zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 12. September 2017 
(GVBl. S. 490) erlässt die Stadt Kelheim folgende 
 

Verordnung 
 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und ähnli-
chen Veranstaltungen in Kelheim im Jahr 2018 
 

§ 1 
Abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss dürfen in der Stadt Kelheim Verkaufsstellen anlässlich 

a) der „Autoschau“ 
am Sonntag, 18. März 2018, von 12.00 bis 17.00 Uhr 

b) des „Kelheimer Fischerfestes“ 
am Sonntag, 13. Mai 2018, von 12.00 bis 17.00 Uhr 

c) dem „Tag des Sports“ 
am Sonntag, 30. September 2018, von 12.00 bis 17.00 Uhr 

d) des „Adventsmarktes“ 
am Sonntag, 25. November 2018, von 12.00 bis 17.00 Uhr 
 
geöffnet sein. 

§ 2 
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vor-
schriften des § 17 des Ladenschlussgesetzes, die Bestimmungen der Arbeitszeitver-
ordnung, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten. 
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§ 3 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kelheim, 28. November 2017 
Stadt Kelheim  
 
Hartmann  
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

Bekanntmachungen der Zweckverbände 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Biburger Gruppe   
  
Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Biburger Gruppe für das Haushaltsjahr 2017   
Auf Grund des § 22 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 
Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung hat der Zweckverband am 22. November 2017 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen, die hiermit 
gem. Art. 24 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO 
bekannt gemacht wird: 

I. 
        

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan 
werden 

     
        
   

    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 

   
        einschließlich der Nachträge festgesetzt 

   
erhöht um vermindert um gegenüber bisher  auf nunmehr   

   
€ € € €   

   
      

 
  

a)  Im Verwaltungshaushalt       
 

  

   
      

 
  

     die Einnahmen 
 

  45.465,00  2.088.286,00  2.042.821,00    

   
      

 
  

     die Ausgaben 
 

  45.465,00  2.088.286,00  2.042.821,00    

   
      

 
  

b)   Im Vermögenshaushalt       
 

  

   
      

 
  

      die Einnahmen 
 

  296.300,00  1.288.241,00  991.941,00    

   
          

      die Ausgaben 
 

  296.300,00  1.288.241,00  991.941,00    

         
§ 2 

Kredite (658.892,00 €) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wer-
den nicht geändert.  
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
(1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite (200.000,00 €) zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert. 

 
§ 6 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft. 
II. 

Diese Nachtragshaushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 
2 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

III. 
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß der 
Art. 26 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverord-
nung vom 15.12. bis 22.12. 2015 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Biburger Gruppe in Neustadt a. d. Donau, Mühlhausen,   
Hausringweg 4, Zimmer Nr. 3 innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Ein-
sicht bereit. 
 
Neustadt a. d. Donau, 04.12.2017 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Biburger Gruppe 
 
Meyer, Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 

Sonstige Mitteilungen 
 
Aufgebot einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde 
                                           Antragsteller 
Sparkassenbuch Kto.Nr. 3420357427 (ltd. auf   RA Markus Wutscher, Nach-
Testamentsvollstrecker Josef Gattersteiger)  lasspfleger für Adolf Niederreiter             
ist in Verlust geraten.         
                                         
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke 
der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorla-
ge der Urkunde bis spätestens 

05.03.2018 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin 
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keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der 
Sparurkunde. 
 
Landshut, den 05.12.2017 
 
Sparkasse Landshut 
 
Bruckner                 Muggenthaler 
 
 
 
 
 
Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3410213716 
                                                    
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem auf 
das am 04.09.2017  erlassene  Aufgebot  innerhalb einer Frist von drei Monaten 
Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Sparkasse 
Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern gemäß § 12 
der Satzung der Sparkasse Landshut bekannt gemacht. 
 
Landshut, den 06.12.2017 
 
Sparkasse Landshut 
 
Bruckner  Muggenthaler 
 
 
 
 
 
Geldfunde 
 
In Geschäftsstellen der Sparkasse Landshut wurden Geldbeträge gefunden, von den 
Findern an die Sparkasse abgeliefert und von den Verlierern noch nicht abgeholt. 
Die Verlierer, die den Verlust glaubhaft machen können, werden hiermit aufgefordert, 
die verlorenen Geldbeträge binnen sechs Wochen bei der Sparkasse Landshut, Bi-
schof-Sailer-Platz 431, abzuholen. 
 
Landshut, den 12. Dezember 2017 
 
Sparkasse Landshut 
 
Dietmar Bruckner           Martin Lohn 
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Bekanntmachungen der Stadt Abensberg 
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